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Bundesvorstand: 

Günter Stock 

Marianne Stock 

 

Ehrenvorsitzender: 

Prof. Dr. med. Hans Schweisfurth 

Wissenschaftlicher Beirat: 

Dipl.-Psych. Oliver Gießler-Fichtner      

Prof. Dr. med. Jan Laffolie                                 

Prof. Dr. med. Hans Schweisfurth 

Dr. rer. med. Andrea Werdecker           

Prof. em. Dr. med. Klaus-Peter Zimmer 

 

Die AAK ist Mitglied bei: 

> Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. 

> Kindernetzwerk e.V., Mainaschaff 

> LAGH Selbsthilfe e.V., Marburg 

> National Coalition Deutschland – Netzwerk zur   

    Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V. 

 

 

  

 

 

Herborn, den 27.06.2025 

 

 

EINLADUNG 

 

zur satzungsgemäßen ordentlichen Bundesmitgliederversammlung der AAK 

am Montag, 30.06.2025 von 19:00 bis ca. 20:00 Uhr 

lädt der Vorstand der AAK gemäß § 8, Punkt 3 unserer Satzung alle Vereinsmitglieder herzlich ein. 

Die Bundesmitgliederversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes (gemäß § 8 Nr. 6 der Satzung) digital 

als Online-Veranstaltung statt. Die Videokonferenz wird mit BigBlueButton (BBB) durchgeführt. 

Die konkreten Zugangsdaten werden bis zum 20. Juni 2025 mitgeteilt. Sollten Sie trotz Anmeldung keine 

Zugangsdaten erhalten haben, bitte wir um rechtzeitige Rückmeldung. Sofern Rückfragen zum Verfahren und 

den technischen Voraussetzungen der Teilnahme bestehen, bitten wir ebenfalls um eine rechtzeitige 

Rückmeldung bis zum 23. Juni 2023. 

 

Bitte informieren Sie den Vorstand per E-Mail an koordination@aak.de, postalisch oder telefonisch  

02772 92871 baldmöglichst, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. 

 

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 15. Juni 2025 an den Bundesvorstand unter der oben genannte Adresse 

des Vereins einzureichen. Später eingehende Anträge werden nur berücksichtigt, wenn dies die 

Mitgliederversammlung mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließt. 
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Tagesordnung zur Mitgliederversammlung  
 

 

TOP   1 Begrüßung der Mitglieder durch den Vorstand 

TOP   2 Wahl der Versammlungsleitung 

TOP   3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP   4 Wahl der Protokollführung 

TOP   5 Genehmigung der Tagesordnung 

TOP   6 Genehmigung Niederschrift der ordentlichen MV vom 24.06.2023,  

der außerordentlichen MV vom 27.03.2024 

TOP   7 Bericht des Bundesvorstandes einschl. Kassenbericht  

TOP   8 Aussprache zu den Berichten 

TOP  9 Entlastung des Bundesvorstandes  

TOP  10 Wahl des Bundesvorstandes 

TOP  11 Wahl zweier Kassenprüfer*in.  

TOP  12 Anträge/Verschiedenes/Verabschiedung  

 

 

 Wer Fragen zur Vorstandwahl hat oder ein Amt übernehmen möchte, bitten wir sich möglichst vorab zu 

melden, auch über Vorschläge für Amtsübernahme würden wir uns sehr freuen. 

 

Viele Grüße aus Herborn Ihr AAK-Bundesvorstand 

 

 

Günter Stock   Marianne Stock       

  


